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(54) Verkaufsautomat für Waren

(57) Die Erfindung betrifft einen Verkaufsautomat
für Waren, insbesondere für Zigarettenschachteln, Süß-
waren, Snacks, Getränke, Kondomschachteln oder an-
dere stapelbare Waren, mit einer äußeren Bedienein-
richtung zur Warenwahl und Bezahlung, einem innen-
seitigen Warenmagazin mit mehreren nebeneinander
angeordneten Stapelschächten, einer zentralen Ausga-
beöffnung zur Warenentnahme sowie einer die Stapel-
schächte mit der Ausgabeöffnung verbindenden Zu-
führeinrichtung, bestehend aus einer die jeweilige Ware
aus dem entsprechenden Stapelschacht bewegenden
Warenauswahleinrichtung und einer diese Ware der

Ausgabeöffnung zuführenden Warenleiteinrichtung.
Um einen Verkaufsautomat anzugeben, der beliebig be-
stückbar ist und sicher die vom Benutzer gewählte Ware
ausgibt, soll eine jeweils entlang der verschiedenen Sta-
pelschächte des Warenmagazins bewegbare Detekti-
onseinrichtung zur Erkennung der durch die äußere Be-
dieneinrichtung gewählten Ware und zur entsprechen-
den Ansteuerung der ebenfalls jeweils entlang der ver-
schiedenen Stapelschächte des Warenmagazins wirk-
samen Warenauswahleinrichtung zum Bewegen der
Ware aus dem entsprechenden Stapelschacht vorgese-
hen sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verkaufsautomat
für Waren, insbesondere für Zigarettenschachteln,
Süßwaren, Snacks, Getränke, Kondomschachteln oder
andere stapelbare Waren, mit einer äußeren Bedienein-
richtung zur Warenwahl und Bezahlung, einem innen-
seitigen Warenmagazin mit mehreren nebeneinander
angeordneten Stapelschächten, einer zentralen Ausga-
beöffnung zur Warenentnahme sowie einer die Stapel-
schächte mit der Ausgabeöffnung verbindenden Zu-
führeinrichtung, bestehend aus einer die jeweilige Ware
aus dem entsprechenden Stapelschacht bewegenden
Warenauswahleinrichtung und einer diese Ware der
Ausgabeöffnung zuführenden Warenleiteinrichtung.
[0002] Aus der Praxis sind derartige Verkaufsautoma-
ten bekannt, die insbesondere als Zigaretten-Verkaufs-
automaten eingesetzt werden. Hierbei sind verschiede-
ne Zigarettenmarken und -sorten in den unterschiedli-
chen Stapelschächten bevorratet, wobei die jeweils ge-
wählte Marke bzw. Sorte durch Ausstoßen der untersten
Zigarettenschachtel des entsprechenden Stapel-
schachtes und anschließendes Zuführen über die Wa-
renleiteinrichtung an die Ausgabeöffnung weitergeleitet
wird.
[0003] Nachteilig hierbei ist, dass durch die Ausgabe
der jeweils in dem entsprechenden Stapelschacht zu
unterst liegenden Zigarettenschachtel in jedem Stapel-
schacht nur Waren einer Sorte aufbewahrt sein dürfen,
um eine der Wahl des Verkaufsautomatenbenutzers
entsprechende Ausgabe sicherzustellen. Somit lassen
sich bei üblichen Größenordnungen von Verkaufsauto-
maten mit dadurch begrenzter Anzahl von Stapel-
schächten nur eine beschränkte Anzahl verschiedener
Warenmarken und -sorten zeitgleich bevorraten und
zum Verkauf anbieten, was jedoch den Interessen der
Zigarettenindustrie, möglichst flächendeckend mit allen
Marken und Sorten vertreten zu sein, zuwiderläuft.
[0004] Die strikte Verwendung der einzelnen Stapel-
schächte lediglich für eine Marke bzw. Sorte hat teilwei-
se zur Folge, dass zur Vermeidung von geschäftsschä-
digenden Leerschächten ein Nachfüllen bei lediglich ei-
ner Marke oder wenigen Sorten erforderlich ist, obwohl
die anderen Stapelschächte noch gut gefüllt oder gera-
de einmal halb leer sind.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenann-
ten Nachteile zu vermeiden und einen Verkaufsautomat
anzugeben, der beliebig bestückbar ist und sicher die
vom Benutzer gewählte Ware ausgibt.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Ver-
kaufsautomat für Waren, insbesondere für Zigaretten-
schachteln, Süßwaren, Snacks, Getränke, Kondom-
schachteln oder andere stapelbare Waren, mit einer äu-
ßeren Bedieneinrichtung zur Warenwahl und Bezah-
lung, einem innenseitigen Warenmagazin mit mehreren
nebeneinander angeordneten Stapelschächten, einer
zentralen Ausgabeöffnung zur Warenentnahme sowie
einer die Stapelschächte mit der Ausgabeöffnung ver-

bindenden Zuführeinrichtung, bestehend aus einer die
jeweilige Ware aus dem entsprechenden Stapelschacht
bewegenden Warenauswahleinrichtung und einer diese
Ware der Ausgabeöffnung zuführenden Warenleitein-
richtung, wobei eine jeweils entlang der verschiedenen
Stapelschächte des Warenmagazins bewegbare De-
tektionseinrichtung zur Erkennung der durch die äußere
Bedieneinrichtung gewählten Ware und zur entspre-
chenden Ansteuerung der ebenfalls jeweils entlang der
verschiedenen Stapelschächte des Warenmagazins
wirksamen Warenauswahleinrichtung zum Bewegen
der Ware aus dem entsprechenden Stapelschacht vor-
gesehen ist. Hierdurch kann auch bei völlig unsortierten
Waren innerhalb der verschiedenen Stapelschächte die
vom Benutzer gewählte Ware durch "Abfahren" der ver-
schiedenen Stapelschächte aufgefunden und anschie-
ßend ausgegeben werden. Somit kann die Marken- und
Sortenvielfalt gegenüber bisherigen Verkaufsautoma-
ten deutlich gesteigert werden und beim Auffüllen der
Verkaufsautomaten können die Waren unsortiert einge-
geben werden, was sowohl den Arbeits- als auch den
Zeitaufwand reduziert.
[0007] Vorzugsweise kann die Detektionseinrichtung
zumindest einen Laserscanner zur Erkennung von an
den der Detektionseinrichtung zugewandten Seiten,
insbesondere Stirnseiten der verschiedenen Waren an-
gebrachten Strichcodes beinhalten, so dass ein leichtes
und eindeutiges Ablesen der Warensorte anhand der
üblicherweise sowieso vorhandenen Strichcode-Kenn-
zeichen möglich ist.
[0008] Auch kann die Detektionseinrichtung zumin-
dest eine Bilderkennungseinrichtung, insbesondere ei-
ne CCD-Kamera zur Erkennung von an den der Detek-
tionseinrichtung zugewandten Seiten, insbesondere
Stirnseiten der verschiedenen Waren angebrachten
Kennzeichnungen beinhalten, so dass auch ohne spe-
ziell für die elektronische Warenerkennung vorgesehe-
ne Kennzeichnungen der Ware anhand der "normalen"
spezifischen Warengestaltung ein Auffinden der vom
Benutzer gewählten Ware erfolgen kann. Hierbei wer-
den die von der CCD-Kamera aufgenommenen Daten
mit in einem Speicher abgelegten Daten der üblichen
Produktaufmachung verglichen und bei Übereinstim-
mung die Ware als richtig erkannt. Sofern die Lichtver-
hältnisse im Verkaufsautomaten nicht ausreichend sind,
ist eine insbesondere in die Detektionseinrichtung inte-
grierte Beleuchtungseinrichtung vorzusehen. Bei Wa-
ren, die aufgrund ihrer Form keine glattflächige Stirnsei-
te aufweisen, z.B. Beutelpackungen oder dergleichen,
kann die Ausrichtung des Laserscanners oder der Bil-
derkennungseinrichtung auch durch winklige Orientie-
rung variiert werden, so dass eine Identifizierung der
Ware sicher erfolgen kann.
[0009] Weiterhin kann die Detektionseinrichtung eine
Erfassungseinrichtung zur Erkennung von an den Wa-
ren angebrachten, insbesondere an den der Detektions-
einrichtung zugewandten Seiten der Waren angebrach-
ten Transponderkennungen beinhalten, so dass auch
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bei äußerlich identischen Waren oder Waren, die auf-
grund ihrer Oberfläche nicht oder nur schlecht für opti-
sche Kennzeichnungen geeignet sind, eine Erkennung
der vom Benutzer gewählten Ware möglich ist.
[0010] Erfindungsgemäß kann die Warenauswahlein-
richtung auf der nicht der insbesondere einen freien
Fallschacht aufweisenden Warenleiteinrichtung zuge-
wandten Seite der in den Stapelschächten befindlichen
Waren angeordnet sein und eine jeweils entlang der ver-
schiedenen Stapelschächte des Warenmagazins be-
wegbare Ausschiebeeinrichtung beinhalten, so dass die
vom Benutzer gewählte Ware ungeachtet ihrer Position
in den verschiedenen Stapelschächten problemlos
durch Ausstoßen in den freien Fallschacht der Waren-
leiteinrichtung der Ausgabeöffnung zugeführt werden
kann und somit den Benutzer des Verkaufsautomten er-
reicht.
[0011] Auch kann die Warenauswahleinrichtung auf
der der insbesondere einen freien Fallschacht aufwei-
senden Warenleiteinrichtung zugewandten Seite der in
den Stapelschächten befindlichen Waren angeordnet
sein und eine Herauszieheinrichtung, insbesondere
Greif- und/oder Saugeinrichtung beinhalten, so dass die
vom Benutzer gewählte Ware ungeachtet ihrer Position
in den verschiedenen Stapelschächten problemlos
durch Herausziehen in den freien Fallschacht der Wa-
renleiteinrichtung der Ausgabeöffnung zugeführt wer-
den kann und somit den Benutzer des Verkaufsautoma-
ten erreicht.
[0012] Vorteilhafterweise kann eine Warenzurückhal-
teeinrichtung auf der nicht der insbesondere einen frei-
en Fallschacht aufweisenden Warenleiteinrichtung zu-
gewandten Seite der in den Stapelschächten befindli-
chen Ware angeordnet sein und insbesondere als Sau-
ger ausgebildete Zurückhalter für die in dem entspre-
chenden Stapelschacht ober- und/oder unterhalb der zu
entfernenden Ware befindlichen Waren vorgesehen
sein, so dass die ober- und/oder unterhalb der auszu-
gebenden Ware befindlichen Waren nicht versehent-
lich, z. B. durch Haftreibung oder dergleichen mit aus
dem Stapelschacht entfernt werden, sondern sicher an
ihrer Positon verbleiben.
[0013] Dabei kann die Warenzurückhalteeinrichtung
mit der Ausschiebeeinrichtung eine Einheit bilden, so
dass zum einen die Warenzurückhalteeinrichtung nicht
separat verfahren werden muss, sondern automatisch
entsprechend der Ausschiebeeinrichtung richtig positio-
niert ist und zum anderen ein einfacher und kostengün-
stiger Aufbau resultiert.
[0014] Weiterhin kann eine Warenzurückhalteeinrich-
tung auf der der insbesondere einen freien Fallschacht
aufweisenden Warenleiteinrichtung zugewandten Seite
der in den Stapelschächten befindlichen Waren ange-
ordnet sein und Gegenhalter für die in dem entspre-
chenden Stapelschacht oberund/oder unterhalb der zu
entfernenden Ware befindlichen Waren vorgesehen
sein, so dass die ober- und/oder unterhalb der auszu-
gebenden Ware befindlichen Waren nicht versehent-

lich, z. B. durch Haftreibung oder dergleichen mit aus
dem Stapelschacht entfernt werden, sondern sicher an
ihrer Positon verbleiben.
[0015] Dabei können die Gegenhalter mit der Heraus-
zieheinrichtung eine Einheit bilden, so dass zum einen
die Warenzurückhalteeinrichtung nicht separat verfah-
ren werden muss, sondern automatisch entsprechend
der Herauszieheinrichtung richtig positioniert ist und
zum anderen ein einfacher und kostengünstiger Aufbau
resultiert.
[0016] Erfindungsgemäß können die Gegenhalter als
gegen einen Widerstand wegdrückbare und zurückfe-
dernde seitliche Elemente, insbesondere als Teil viel-
fach geschlitzter seitlicher Gummilippen ausgebildet
sein, so dass nur die im Bereich der auszugebenden
Ware befindlichen seitlichen Elemente durch die Kraft-
einwirkung der Herauszieheinrichtung bzw. Ausschie-
beeinrichtung weggedrückt werden, jedoch die benach-
barten seitlichen Elemente die ober- und/oder unterhalb
der auszugebenden Ware befindlichen Waren sicher an
ihrer Position halten. Nach Entfernen der ausgewählten
Waren aus dem Stapelschacht rutschen die oberhalb
des nun entstandenen Leerraumes befindlichen Waren
abwärts in den Leeraum.
[0017] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann eine den Wareninhalt des Verkaufs-
automaten analysierende und Warenzugänge durch
Warenauffüllung sowie Warenabgänge durch Verkauf
nachhaltende, insbesondere auch statistische Auswer-
tungen durchführende sowie die Detektionseinrichtung
über die zu erwartene Position der ausgewählten Ware
informierende und entsprechend ansteuernde Daten-
verarbeitungseinrichtung vorgesehen sein, so dass die
Bestückung des Warenbestandes des Verkaufsauto-
maten genau auf die spezifischen Anforderungen jedes
einzelnen Verkaufsautomaten abgestimmt werden
kann, insbesondere auch in Abhängigkeit von zeitlichen
Faktoren, wie z. B. Werktag oder Wochenende, Ferien,
Jahreszeit etc.. Auch kann durch das Nachhalten der
Warenabgänge in Kombination mit einer Bestandsauf-
nahme z.B. direkt nach einem Auffüllvorgang der Be-
reich, in dem die ausgewählte Ware unter Berücksich-
tigung von ursprünglicher Position und den Veränderun-
gen durch Warenabgänge in diesem Stapelschacht ge-
zielt angefahren werden, was den Zeitaufwand für das
"Auffinden" der gesuchten Ware deutlich reduziert.
[0018] Vorteilhafterweise kann eine Datenausgabe-
einrichtung vorgesehen sein, so dass die statistischen
Daten abgerufen und auch außerhalb des Verkaufsau-
tomaten ausgewertet und verarbeitet werden können.
[0019] Dabei kann die Datenausgabeeinrichtung eine
Schnittstelle beinhalten, so dass entweder über eine fe-
ste Leitung die Daten an eine insbesondere zentrale
Auswerteeinrichtung in einem Büro oder dergleichen
transportiert werden können oder aber durch Verbinden
mit einer transportablen Auswerteeinrichtung die Daten
vor Ort, z. B. vor dem Befüllen des Verkaufsautomaten
ausgelesen werden können.
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[0020] Auch kann die Datenausgabeeinrichtung ei-
nen Bildschirm oder eine Anzeige, insbesondere zur
Kontrolle des tatsächlichen Verkaufsautomateninhaltes
nach Auffüllvorgängen beinhalten, so dass ohne zu-
sätzliche Instrumente oder Apparate eine Datenausga-
be, z. B. vor oder nach einem Auffüllen erfolgen kann.
[0021] Weiterhin kann die Datenausgabeeinrichtung
eine Sendeeinrichtung zur drahtlosen Datenübertra-
gung, insbesondere eine Funk- oder Infrarotsendeein-
richtung beinhalten, so dass auch ohne einen technisch
aufwendigen Bildschirm oder dergleichen und ohne ein
umständliches Herstellen einer Leitungsverbindung die
Datenausgabe vor Ort erfolgen kann und auch eine be-
rührungs- und leitungslose Datenübermittlung über grö-
ßere Entfernung, z. B. zu einer insbesondere zentralen
Datenauswerteeinrichtung, z. B. in einem Büro etc.
möglich ist. Somit können z. B. vor einer Befüllung ver-
schiedener Verkaufsautomaten die entsprechenden
Waren sehr genau zusammengestellt werden, was zum
einen die Arbeitszeit vor Ort beim direkten Auffüllen re-
duziert und zum anderen bei gleichem Auffüllergebnis
durch den Wegfall nicht benötigter Waren das benötigte
Transportvolumen verringert. Somit kann ein kleineres
Fahrzeug eingesetzt werden oder es können bei glei-
cher Fahrzeuggröße deutlich mehr Verkaufsautomaten
versorgt und aufgefüllt werden.
[0022] Erfindungsgemäß können zumindest teilweise
wenigstens zwei parallel hintereinander angeordnete
Ebenen von Stapelschächten vorgesehen sein, und/
oder es können zumindest teilweise wenigstens zwei
übereinander angeordnete Stapelschächte vorgesehen
sein, so dass eine größere Variabilität und ein höheres
Fassungsvermögen gegeben ist.
[0023] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Beschaffen von in einem Warenmagazin mit meh-
reren nebeneinander angeordneten Stapelschächten
angeordneten Waren, insbesondere in einem Verkaufs-
automat befindlichen Zigarettenschachteln, Süßwaren,
Snacks, Getränke, Kondomschachteln oder derglei-
chen, wobei die zu beschaffende Ware mittels einer Be-
dieneinrichtung ausgewählt wird und von einer Zuführ-
einrichtung von dem entsprechenden Stapelschacht ei-
ner Ausgabeeinrichtung, insbesondere einer Ausgabe-
öffnung in dem Verkaufsautomaten zugeführt wird.
[0024] Nachteilig bei derartigen Verfahren ist, dass
beim Einräumen des Warenmagazins entweder eine die
spätere Zuordnung von Position und Inhalt ermögli-
chende entsprechende Dokumentation erfolgen muss
oder bereits beim Einräumen eine "übliche" Ordnung
einzuhalten ist, was aufwendig und zeitintensiv ist.
[0025] Dem erfindungsgemäßen Verfahren liegt dem-
zufolge die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu ver-
meiden und ein Verfahren anzugeben, mit dem auch bei
unsortierten Warenmagazinen verschiedenste Waren
aufgefunden werden können.
[0026] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren
zum Beschaffen von in einem Warenmagazin mit meh-
reren nebeneinander angeordneten Stapelschächten

angeordneten Waren, insbesondere in einem Verkaufs-
automat befindlichen Zigarettenschachteln, Süßwaren,
Snacks, Getränke, Kondomschachteln oder derglei-
chen, wobei die zu beschaffende Ware mittels einer Be-
dieneinrichtung ausgewählt wird und von einer Zuführ-
einrichtung von dem entsprechenden Stapelschacht ei-
ner Ausgabeeinrichtung, insbesondere einer Ausgabe-
öffnung in dem Verkaufsautomaten zugeführt wird, wo-
bei die in den Stapelschächten befindlichen Waren von
einer jeweils entlang der verschiedenen Stapelschächte
des Warenmagazins bewegbaren Detektionseinrich-
tung erkannt und identifiziert werden und bei Auffinden
der ausgewählten Ware eine Warenauswahleinrichtung
angesteuert wird und die Ware aus dem entsprechen-
den Stapelschacht bewegt.
[0027] Erfindungsgemäß kann insbesondere nach ei-
ner alle Waren umfassenden Startdetektion eine Daten-
verarbeitungseinrichtung den Wareninhalt des Waren-
magazins analysieren und Warenzugänge durch Wa-
renauffüllung und Warenabgänge durch Verkauf o. dgl.
nachhalten, so dass durch das Nachhalten der Waren-
abgänge in Kombination mit einer Bestandsaufnahme
z.B. direkt nach einem Auffüllvorgang der Bereich, in
dem die ausgewählte Ware unter Berücksichtigung von
ursprünglicher Position und den Veränderungen durch
Warenabgänge gezielt angefahren werden, was den
Zeitaufwand für das "Auffinden" der gesuchten Ware
deutlich reduziert.
[0028] Vorzugsweise kann die Datenverarbeitungs-
einrichtung Meldungen über den aktuellen Wareninhalt
des Warenmagazins insbesondere an eine zentrale
Auswerteeinrichtung oder an eine Anzeigeeinrichtung
ausgeben, so dass der Warenbestand sowohl vor Ort
als auch aus einer Entfernung abgefragt werden und bei
Warenlieferungen, z. B. zum Auffüllen des Warenmaga-
zins berücksichtigt werden kann.

Patentansprüche

1. Verkaufsautomat für Waren, insbesondere für Ziga-
rettenschachteln, Süßwaren, Snacks, Getränke,
Kondomschachteln oder andere stapelbare Waren,
mit einer äußeren Bedieneinrichtung zur Waren-
wahl und Bezahlung, einem innenseitigen Waren-
magazin mit mehreren nebeneinander angeordne-
ten Stapelschächten, einer zentralen Ausgabeöff-
nung zur Warenentnahme sowie einer die Stapel-
schächte mit der Ausgabeöffnung verbindenden
Zuführeinrichtung, bestehend aus einer die jeweili-
ge Ware aus dem entsprechenden Stapelschacht
bewegenden Warenauswahleinrichtung und einer
diese Ware der Ausgabeöffnung zuführenden Wa-
renleiteinrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
eine jeweils entlang der verschiedenen Stapel-
schächte des Warenmagazins bewegbare Detekti-
onseinrichtung zur Erkennung der durch die äußere
Bedieneinrichtung gewählten Ware und zur ent-
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sprechenden Ansteuerung der ebenfalls jeweils
entlang der verschiedenen Stapelschächte des
Warenmagazins wirksamen Warenauswahleinrich-
tung zum Bewegen der Ware aus dem entspre-
chenden Stapelschacht vorgesehen ist.

2. Verkaufsautomat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Detektionseinrichtung ei-
nen Laserscanner zur Erkennung von an den der
Detektionseinrichtung zugewandten Seiten, insbe-
sondere Stirnseiten der verschiedenen Waren an-
gebrachten Strichcodes beinhaltet.

3. Verkaufsautomat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Detektionseinrichtung
zumindest eine Bilderkennungseinrichtung, insbe-
sondere eine CCD-Kamera zur Erkennung von an
den der Detektionseinrichtung zugewandten Sei-
ten, insbesondere Stirnseiten der verschiedenen
Waren angebrachten Kennzeichnungen beinhaltet.

4. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Detektions-
einrichtung zumindest eine Erfassungseinrichtung
zur Erkennung von an den Waren angebrachten,
insbesondere an den der Detektionseinrichtung zu-
gewandten Seiten der Waren angebrachten Trans-
ponderkennungen beinhaltet.

5. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Warenaus-
wahleinrichtung auf der nicht der insbesondere ei-
nen freien Fallschacht aufweisenden Warenleitein-
richtung zugewandten Seite der in den Stapel-
schächten befindlichen Waren angeordnet ist und
eine jeweils entlang der verschiedenen Stapel-
schächte des Warenmagazins bewegbare Aus-
schiebeeinrichtung beinhaltet.

6. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Warenaus-
wahleinrichtung auf der der insbesondere einen
freien Fallschacht aufweisenden Warenleiteinrich-
tung zugewandten Seite der in den Stapelschäch-
ten befindlichen Waren angeordnet ist und eine
Herauszieheinrichtung, insbesondere Greif- und/
oder Saugeinrichtung beinhaltet.

7. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass eine Warenzu-
rückhalteeinrichtung auf der nicht der insbesondere
einen freien Fallschacht aufweisenden Warenleit-
einrichtung zugewandten Seite der in den Stapel-
schächten befindlichen Ware angeordnet ist und
insbesondere als Sauger ausgebildete Zurückhal-
ter für die in dem entsprechenden Stapelschacht
ober- und/oder unterhalb der zu entfernenden Ware
befindlichen Waren vorgesehen sind.

8. Verkaufsautomat nach Anspruch 7 in Kombination
mit Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Warenzurückhalteeinrichtung mit der Ausschiebe-
einrichtung eine Einheit bildet.

9. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass eine Warenzu-
rückhalteeinrichtung auf der der insbesondere ei-
nen freien Fallschacht aufweisenden Warenleitein-
richtung zugewandten Seite der in den Stapel-
schächten befindlichen Waren angeordnet ist und
Gegenhalter für die in dem entsprechenden Stapel-
schacht ober- und/oder unterhalb der zu entfernen-
den Ware befindlichen Waren vorgesehen sind.

10. Verkaufsautomat nach Anspruch 9 in Kombination
mit Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gegenhalter mit der Herauszieheinrichtung eine
Einheit bildet.

11. Verkaufsautomat nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gegenhalter als gegen ei-
nen Widerstand wegdrückbare und zurückfedernde
seitliche Elemente, insbesondere als Teil vielfach
geschlitzter seitlicher Gummilippen ausgebildet
sind.

12. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass eine den Waren-
inhalt des Verkaufsautomaten analysierende und
Warenzugänge durch Warenauffüllung sowie Wa-
renabgänge durch Verkauf nachhaltende, insbe-
sondere auch statistische Auswertungen durchfüh-
rende sowie die Detektionseinrichtung über die zu
erwartene Position der ausgewählten Ware infor-
mierende und entsprechend ansteuernde Daten-
verarbeitungseinrichtung vorgesehen ist.

13. Verkaufsautomat nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Datenausgabeeinrichtung
vorgesehen ist.

14. Verkaufsautomat nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Datenausgabeeinrichtung
eine Schnittstelle beinhaltet.

15. Verkaufsautomat nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Datenausgabeein-
richtung einen Bildschirm oder eine Anzeige, insbe-
sondere zur Kontrolle des tatsächlichen Verkaufs-
automateninhaltes nach Auffüllvorgängen beinhal-
tet.

16. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 13 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenaus-
gabeeinrichtung eine Sendeeinrichtung zur draht-
losen Datenübertragung, insbesondere eine Funk-
oder Infrarotsendeeinrichtung beinhaltet.
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17. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 13 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest teil-
weise wenigstens zwei parallel hintereinander an-
geordnete Ebenen von Stapelschächten vorgese-
hen sind.

18. Verkaufsautomat nach einem der Ansprüche 13 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest teil-
weise wenigstens zwei übereinander angeordnete
Stapelschächte vorgesehen sind.

19. Verfahren zum Beschaffen von in einem Warenma-
gazin mit mehreren nebeneinander angeordneten
Stapelschächten angeordneten Waren, insbeson-
dere in einem Verkaufsautomat befindlichen Ziga-
rettenschachteln, Süßwaren, Snacks, Getränke,
Kondomschachteln oder dergleichen, wobei die zu
beschaffende Ware mittels einer Bedieneinrichtung
zur Warenwahl und Bezahlung ausgewählt wird
und von einer Zuführeinrichtung von dem entspre-
chenden Stapelschacht einer Ausgabeeinrichtung,
insbesondere einer Ausgabeöffnung in dem Ver-
kaufsautomaten zugeführt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in den Stapelschächten befindli-
chen Waren von einer jeweils entlang der verschie-
denen Stapelschächte des Warenmagazins be-
wegbaren Detektionseinrichtung erkannt und iden-
tifiziert werden und bei Auffinden der ausgewählten
Ware eine Warenauswahleinrichtung angesteuert
wird und die Ware aus dem entsprechenden Sta-
pelschacht bewegt.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass insbesondere nach einer alle Waren
umfassenden Startdetektion eine Datenverarbei-
tungseinrichtung den Wareninhalt des Warenma-
gazins analysiert und Warenzugänge durch Waren-
auffüllung und Warenabgänge durch Verkauf o. dgl.
nachhält.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Datenverarbeitungseinrichtung
Meldungen über den aktuellen Wareninhalt des
Warenmagazins insbesondere an eine zentrale
Auswerteeinrichtung oder an eine Anzeigeeinrich-
tung ausgibt.
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